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A. Einleitung
Ramstein-Miesenbach ist eine Kleinstadt mit etwa 7.500
Einwohnerinnen und Einwohnern. Den meisten Deutschen
wäre der Ort in der Nähe von Kaiserslautern vermutlich
unbekannt, wenn er nicht regelmäßig in den Medien
Erwähnung finden würde. Die Berichte drehen sich meist um
eine zentrale Frage: Ist die von der US-Luftwaffe betriebene
Ramstein Air Base am weltweiten militärischen Einsatz von
Drohnen1 durch die USA beteiligt2? Ist sie dafür sogar, wie
ein ehemaliger Drohnenpilot sagt, „absolut zentral“3?

Die Frage bewegt alle drei staatlichen Gewalten. Im
Deutschen Bundestag gab es mehrere Kleine Anfragen zu
den US-Militärbasen in Ramstein und Stuttgart und ihrer
Rolle bei US-Drohneneinsätzen4. Der NSA-
Untersuchungsausschuss vernahm Zeugen zu diesem
Thema5. Im Bereich der Exekutive hat die Bundesregierung
die Thematik gegenüber der US-Regierung zur Sprache
gebracht6 und ihr im April 2014 einen Fragenkatalog
übersandt7. Auch deutsche Gerichte haben sich mit der
Rolle der US-Militärbasen befasst8. Die
Generalbundesanwaltschaft leitete sogar ein
Ermittlungsverfahren ein9.

Unbestritten ist, dass US-Drohneneinsätze stattfinden10.
Seit den Anschlägen vom 11.09.2001 befinden sich die USA
in einem globalen „Krieg gegen den Terror“11, bei dem
bewaffnete Drohnen aufgrund der technischen Entwicklung
der letzten Jahrzehnte eine erhebliche Bedeutung erlangt
haben12. Die Drohneneinsätze scheinen der US-Regierung
als geeignetes Mittel zu gelten, einerseits
verteidigungspolitische Ziele zu erreichen und gleichzeitig
die eigenen Verluste zu reduzieren13. Dies erklärt, warum


